
 

Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Stuttgart für den Bachelorstudiengang Linguistik 
 
Vom 30. März 2012 
 
Aufgrund von § 34 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes vom 01.01.2005 (GBl. 2005, 
S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GBl. S. 565) hat der Senat der 
Universität Stuttgart am 15. Februar 2012 die nachstehende Erste Satzung zur Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Linguistik vom 17. Oktober 
2008 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 70/2008) beschlossen. 
 
Der Rektor der Universität Stuttgart hat dieser Satzung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 3 des 
Landeshochschulgesetzes am 30. März 2012, Az. 7831.176-L-02 zugestimmt. 
 
 
Artikel 1 
 
1. § 24 Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„(6) Die Bearbeitungsfrist für die Bachelorarbeit beträgt 12 Wochen. Art und Umfang der 
Aufgabenstellung sind von der Prüferin bzw. dem Prüfer so zu begrenzen, dass sie 12 
Leistungspunkten (bzw. 360 Arbeitsstunden) entspricht und die zur Bearbeitung 
vorgesehene Frist eingehalten werden kann. Die Bearbeitungsfrist kann auf Antrag der zu 
prüfenden Person aus Gründen, die diese nicht zu vertreten hat, vom Prüfungsausschuss 
um insgesamt höchstens 1 Monat verlängert werden.“ 
 
 
Artikel 2 
 
(1) Diese Änderungssatzung tritt am 01. April 2012 in Kraft. 
 
 
 
 
Stuttgart, den 30. März 2012 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel 
(Rektor) 
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